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h.Das neue Erbrecht – eine Übersicht über die auf den 

1. Januar 2023 in Kraft tretenden Änderungen

Von Prof. Dr. iur. Stephan Wolf, Fürsprecher und Notar,  
Ordinarius für Privatrecht sowie Notariatsrecht an der  
Universität Bern*
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I. Einleitung

Am 1. Januar 2023 tritt die sog. erste Etappe der Erbrechtsrevi-
sion in Kraft. Der vorliegende Beitrag enthält eine Übersicht über das 
neue Erbrecht. Der Aufsatz beschränkt sich dabei auf eine Darstellung 
der Grundzüge der Reform.1

Im Folgenden wird zunächst auf die Entstehungsgeschichte der 
Revision und die weiteren Reformvorhaben im Bereich des Erbrechts 
eingegangen.2 Danach werden die einzelnen, auf den 1. Januar 2023 
in Kraft tretenden Änderungen dargestellt3 sowie Betrachtungen zum 
Schluss vorgenommen.4

 1 Für weiterführende, den Rahmen dieses Übersichtsaufsatzes sprengende Dar-
legungen wird auf die im vorstehenden Verzeichnis aufgeführte erbrechtliche Spe-
zialliteratur verwiesen. Darunter besonders zu erwähnen sind die – dem vorliegenden 
Beitrag hauptsächlich zugrunde gelegten – Publikationen von Wolf/Dorjee-Good 
und Eggel/Gerster.
 2 II. sogleich.
 3 III. hienach.
 4 IV. hienach.
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419 Das neue Erbrecht – eine Übersicht über die in Kraft tretenden Änderungen

II. Entstehungsgeschichte und weitere Revisionsvorhaben 
im Erbrecht5

Die Erbrechtsrevision geht zur Hauptsache auf die am 7. Juni 
2010 im Ständerat eingereichte Motion Gutzwiller «Für ein zeitge-
mässes Erbrecht» zurück.6 Nach ihrer Annahme im Ständerat am 
23. September 2010 nahm sie der Nationalrat mit der von seiner 
Rechtskommission beantragten Änderung, wonach keine erbrechtli-
che Gleichstellung von Konkubinatspaaren mit Ehepaaren stattfinden 
dürfe, am 2. März 2011 ebenfalls an. In der Folge schloss sich der 
Ständerat der modifizierten Fassung der Motion an und überwies 
diese am 7. Juni 2011 an den Bundesrat.7

Am 4. März 2016 eröffnete der Bundesrat die Vernehmlassung 
zum Vorentwurf zur Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs 
(Erbrecht).8 Mit Blick auf die Anzahl und die Komplexität der in der 
Vernehmlassung aufgeworfenen Fragen9 entschied sich der Bundesrat 
mit Beschluss vom 10. Mai 2017, das Erbrecht in mehreren Etappen 
zu revidieren.10

Die erste Etappe der Erbrechtsreform sollte sich auf den mit der 
Motion Gutzwiller erteilten Auftrag konzentrieren und stellt die sog. 
«politische» Revisionsvorlage dar. Der Bundesrat hatte dazu am 29. Au-
gust 2018 die Botschaft mit zugehörigem Gesetzesentwurf verabschie-
det.11 Nach der Behandlung der Vorlage im Ständerat in der Herbstses-
sion 2019 und im Nationalrat in der Sommersession 2020 sowie der 
Differenzbereinigung in der Wintersession 2020 fand am 18. Dezember 

 5 Für eine Übersicht zu den Gesetzgebungsvorhaben im Erbrecht und deren 
jeweiligem Stand vgl. die Orientierung auf der Website des Bundesamtes für Justiz 
https://www.bj.admin.ch/bj/de/home/gesellschaft/gesetzgebung/erbrecht.html (be-
sucht am 15. August 2022).
 6 Motion 10.3524 von Ständerat Felix Gutzwiller, https://www.parlament.ch/
de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20103524 (besucht am 15. Au-
gust 2022).
 7 Zum Ganzen näher Wolf/Dorjee-Good, S.  11  f.; Botschaft Erbrecht, 
S. 5821 f.; je m. w. H.
 8 Botschaft Erbrecht, S. 5825, mit kurzer Darstellung des Inhalts des Vorent-
wurfs; Wolf/Dorjee-Good, S. 12. 
 9 Siehe zu den Ergebnissen der Vernehmlassung Botschaft Erbrecht, S. 5826.
 10 Botschaft Erbrecht, S. 5826; weiter auch Wolf/Dorjee-Good, S. 14.
 11 Botschaft Erbrecht, S. 5813 ff. Für eine Zusammenfassung des Inhalts vgl. 
Botschaft Erbrecht, S. 5814; Wolf/Dorjee-Good, S. 18 f.
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2020 die Schlussabstimmung statt.12 Das Referendum wurde nicht er-
griffen, und mit Beschluss vom 19. Mai 2021 setzte der Bundesrat das 
Inkrafttreten auf den 1. Januar 2023 fest.13, 14 Der Inhalt dieser ersten 
Revisionsetappe wird nachfolgend im Beitrag dargestellt.15

Die zweite Etappe der Revision ist der erbrechtlichen Unter
nehmensnachfolge gewidmet.16 Dazu wurde am 10. April 2019 der 
Vorentwurf mit erläuterndem Bericht zur «Änderung des Schweize-
rischen Zivilgesetzbuchs (Unternehmensnachfolge)» in die Vernehm
lassung geschickt.17 Am 10. Juni 2022 hat der Bundesrat die Botschaft 
zur Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs (Unternehmens-
nachfolge) mit zugehörigem Gesetzesentwurf den eidgenössischen 
Räten unterbreitet.18 Gemäss der Botschaft «soll die erbrechtliche 
Unternehmensnachfolge erleichtert werden, indem spezifische zivil-
rechtliche Vorschriften geschaffen werden», dies unter möglichster 
Bewahrung des Grundsatzes der Gleichstellung der Erben. Zu diesem 
Zweck sieht der Gesetzesentwurf namentlich drei Massnahmen vor, 
nämlich erstens ein Recht auf Integralzuweisung eines Unternehmens, 
zweitens die Möglichkeit für den Unternehmensnachfolger, von seinen 
Miterben einen Zahlungsaufschub zur Vermeidung von Liquiditäts-
schwierigkeiten zu erhalten, und drittens die Normierung von spezi-

 12 Änderung Schweizerisches Zivilgesetzbuch (Erbrecht) vom 18. Dezember 2020, 
BBl 2020, S. 9923 ff., https://www.bj.admin.ch/bj/de/home/gesellschaft/gesetzgebung/
erbrecht.html (besucht am 15. August 2022).
 13 Schweizerisches Zivilgesetzbuch (Erbrecht) vom 19. Mai 2021, AS 2021 312, 
https://www.bj.admin.ch/bj/de/home/gesellschaft/gesetzgebung/erbrecht.html (besucht 
am 15. August 2022).
 14 Vgl. zum Verlauf der ersten Revisionsetappe auch Wolf/Dorjee-Good, 
S. 18–20.
 15 III. hienach.
 16 Gestützt auf den ursprünglichen Ablauf der Gesetzgebung handelte es sich im 
Grunde um die dritte Etappe. Allerdings hat inzwischen die zunächst dritte Etappe 
die zweite überholt – vgl. dazu auch schon Wolf/Dorjee-Good, S. 15  f.; Breit-
schmid, S. 21 –, weshalb die Unternehmenserbrechtsrevisionsvorlage hier nun als 
zweite Etappe bezeichnet wird. Siehe so auch Botschaft Unternehmenserbrecht, S. 9, 
wo die Vorlage als «der zweite Teil der Revision des Erbrechts» umschrieben wird.
 17 Vgl. Erläuternder Bericht zum Vorentwurf zur Änderung des Schweizerischen 
Zivilgesetzbuchs (Unternehmensnachfolge) vom 10. April 2019, https://www.ejpd.
admin.ch/ejpd/de/home/aktuell/news/2019/2019–04–10.html (besucht am 15. August 
2022); weiter auch Wolf/Dorjee-Good, S. 15 f.
 18 Botschaft Unternehmensnachfolge, S. 1 ff.

220345_ZBJV_09_2022_Inhalt_(001_080).indb   420 01.09.22   13:05



421 Das neue Erbrecht – eine Übersicht über die in Kraft tretenden Änderungen

fischen Regeln für den Anrechnungswert des Unternehmens im Rah-
men der Erbteilung.19

Die dritte Etappe sodann beschlägt die «eher technischen 
Revisionsanliegen»20 und lässt sich deshalb als sog. «technische» Re
visionsvorlage bezeichnen. Bei näherer Betrachtung geht es dabei 
allerdings keinesfalls bloss um eher wenig bedeutende «technische» 
Regelungen, sondern durchaus auch um «politische» oder «materiel-
le» und insofern ebenfalls gewichtige Fragen. Stichworte der dritten 
Revisionsetappe bilden etwa die Informationsrechte der Erben, Mass-
nahmen gegen Erbschleicherei und die Aufsicht über den Willensvoll-
strecker. Gemäss Angaben aus dem Bundesamt für Justiz ist die Bot-
schaft im Verlauf des Jahres 2023 zu erwarten.21

Der Vollständigkeit halber ist an dieser Stelle auf die parallel 
zu den Revisionsarbeiten am Erbrecht des ZGB in Gang befindliche 
Revision des internationalen Erbrechts des IPRG hinzuweisen. Dazu 
hat der Bundesrat am 13. März 2020 die Botschaft mit Gesetzesent-
wurf verabschiedet.22

III. Die einzelnen, auf den 1. Januar 2023 in Kraft 
 tretenden Änderungen

1. Einleitende Bemerkungen

Unmittelbar anschliessend werden die verschiedenen, auf den 
1. Januar 2023 in Kraft tretenden Änderungen, wie sie sich aus der 
ersten Etappe der Revision des Erbrechts ergeben, dargestellt. Im Ein-
zelnen geht es dabei um die folgenden Punkte: Keine Veränderung 
des gesetzlichen Erbrechts;23 Abschaffung des Elternpflichtteils und 
Reduktion des Nachkommenpflichtteils;24 Ehegattenerbrecht und Ehe-

 19 Zum Ganzen Botschaft Unternehmensnachfolge, S. 2.
 20 So die Botschaft Erbrecht, S. 5826.
 21 Zum Ganzen Wolf/Dorjee-Good, S. 15, m. w. H.
 22 Vgl. dazu die Dokumentation auf der Seite der Bundesverwaltung https://www.
admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-78427.html (be-
sucht am 15. August 2022). Siehe auch Wolf/Dorjee-Good, S. 16 f., und ausführlich 
Dorjee-Good, S. 127 ff.
 23 III. 2.
 24 III. 3.
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güterrecht bei hängigem Scheidungsverfahren;25 Nutzniessung gemäss 
Art. 473 ZGB;26 Ehevertragliche Vorschlagszuweisung bzw. Gesamt-
gutszuweisung;27 Bindungswirkung des Erbvertrages;28 Behandlung 
der gebundenen Selbstvorsorge (Säule 3a) im Ehegüter- und Erbrecht 
(nArt. 476 und 529 ZGB);29 Gegenstände und Reihenfolge der Herab-
setzung (nArt. 522, 523 und 532 ZGB);30 Übergangsrecht.31

2. Keine Veränderung des gesetzlichen Erbrechts

Das gesetzliche Erbrecht erfährt keine Veränderung, weder in 
Bezug auf den Kreis der gesetzlichen Erben noch hinsichtlich der 
gesetzlichen Erbteile. Das bedeutet im Einzelnen Folgendes:

Der Kreis der gesetzlichen Erben bleibt gleich wie unter dem 
bisherigen Recht.32 Er umfasst im Verwandtenerbrecht weiterhin die 
drei Parentelen der Nachkommen (Art. 457 ZGB), der Eltern (Art. 458 
ZGB) und der Grosseltern (Art. 459 ZGB). Hinzu kommen der über-
lebende Ehegatte bzw. überlebende eingetragene Partner (Art. 462 
ZGB) sowie subsidiär das Gemeinwesen (Art. 466 ZGB).33

Unverändert bleiben auch die gesetzlichen Erbteile.34

Wie unter dem heutigen Recht muss deshalb der Erblasser, der 
einer ausserhalb des umschriebenen Kreises der gesetzlichen Erben 
stehenden Person – wie namentlich der faktischen Lebenspartnerin, 
einem Stief- oder Pflegekind – eine Zuwendung von Todes wegen 
ausrichten möchte, zum Mittel der Verfügung von Todes wegen, mit-
hin zu einer letztwilligen Verfügung oder einem Erbvertrag, greifen 
und darin insbesondere eine entsprechende Erbeinsetzung oder ein 
Vermächtnis anordnen. Ohne Weiteres möglich ist auch die Ausrich-

 25 III. 4.
 26 III. 5.
 27 III. 6.
 28 III. 7.
 29 III. 8.
 30 III. 9.
 31 III. 10.
 32 Vgl. bereits Botschaft Erbrecht, S. 5828.
 33 Zum Ganzen auch Wolf/Dorjee-Good, S. 24.
 34 Botschaft Erbrecht, S. 5828; Lutz Sciamanna, S. 327; Wolf/Dorjee-Good, 
S. 24.
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tung einer Zuwendung unter Lebenden an eine nicht dem Kreis der 
gesetzlichen Erben angehörende Person.35 Will der Erblasser eine 
Veränderung der gesetzlichen Erbquoten herbeiführen, so hat er das 
ebenfalls in einer Verfügung von Todes wegen festzuhalten.36

3. Abschaffung des Elternpflichtteils und Reduktion  
des Nachkommenpflichtteils

3.1 Die neue Regelung

Die vorliegende Erbrechtsrevision zielt namentlich auch auf ei-
ne Erweiterung der Verfügungsfreiheit des Erblassers ab.37 Zu diesem 
Zweck wird unter anderem der Elternpflichtteil aufgehoben und der 
Nachkommenpflichtteil reduziert.38

Der bisher bestehende Pflichtteil der Eltern wird aufgehoben 
(nArt. 470 Abs. 1 ZGB). Die Abschaffung des Elternpflichtteils ist frei-
lich nur dann von Bedeutung, wenn die Erblasserin keine Nachkommen 
hinterlässt; andernfalls sind Erben erster Parentel vorhanden, weshalb 
den Eltern als Angehörigen der zweiten Parentel kein gesetzliches Erb-
recht zusteht. Hinterlässt die Erblasserin demgegenüber keine Nach-
kommen, so bleiben ihre Eltern gesetzliche Erben (vgl. Art. 458 Abs. 1 
und 2 ZGB), sind aber neu nicht mehr pflichtteilsgeschützt.39

Der Pflichtteil der Nachkommen beträgt im geltenden Recht drei 
Viertel des gesetzlichen Erbanspruchs (Art. 471 Ziff. 3 ZGB). Neu 
wird der Pflichtteil der Nachkommen auf die Hälfte des gesetzlichen 
Erbanspruchs reduziert (nArt. 471 Ziff. 1 ZGB).40

Unter dem neuen Recht beträgt demnach der Pflichtteil für alle 
pflichtteilsgeschützten Erben – Nachkommen sowie überlebender Ehe-
gatte bzw. überlebender eingetragener Partner (nArt.  470 Abs.  1 
ZGB) – einheitlich die Hälfte des gesetzlichen Erbanspruchs (nArt. 471 

 35 Vgl. zu alledem auch schon Steinauer, approche, S. 208; weiter Wolf/Eggel, 
S. 10 f.
 36 Zum Ganzen Wolf/Dorjee-Good, S. 24.
 37 Vgl. Botschaft Erbrecht, S. 5814, wonach die Erhöhung der Verfügungsfreiheit 
«Im Zentrum der Revision steht».
 38 Siehe auch Eigenmann, S. 21.
 39 Näher zum Ganzen Wolf/Dorjee-Good, S. 25 f., m. w. H.
 40 Wolf/Dorjee-Good, S. 26.
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Ziff. 1 ZGB). Damit findet eine Erhöhung der verfügbaren Quote statt, 
und der Erblasser kann unter neuem Recht immer über mindestens 
die Hälfte seiner Erbschaft frei verfügen.41, 42

3.2 Praktische Konsequenzen der Erhöhung der Verfügungsfreiheit

Die erhöhte Verfügungsfreiheit zieht verschiedene praktische 
Auswirkungen nach sich. Ganz allgemein führt sie zu mehr Gestal
tungsspielraum im Rahmen der Nachlassplanung.43

Im Einzelnen wird damit zunächst die Möglichkeit zu grösserer 
Ungleichbehandlung der Nachkommen geschaffen. Setzt etwa eine 
verwitwete Erblasserin mit drei Nachkommen ihre zwei Töchter zu-
gunsten ihres Sohnes auf den Pflichtteil von je einem Sechstel, so 
erhält der begünstigte Sohn vier Sechstel und damit viermal so viel 
wie seine Schwestern.44

Weiter ermöglicht es das revidierte Recht dem Erblasser, ver
mehrt aussenstehende Dritte – wie die faktische Lebenspartnerin 
oder, im Rahmen von Patchworkfamilien, Kinder der Ehegattin bzw. 
des eingetragenen Partners45 – erbrechtlich zu berücksichtigen.46 Bei 
der Vornahme von Zuwendungen an nicht dem Kreis der Familie 
angehörende Drittpersonen bleibt allerdings weiterhin zu beachten, 
dass in der Regel – je nach dem konkret anwendbaren kantonalen 
Recht – höhere Erbschafts- und Schenkungssteuern anfallen können, 

 41 Lutz Sciamanna, S. 328.
 42 Hinterlässt der Erblasser nur Nachkommen, so beläuft sich die verfügbare 
Quote neu auf die Hälfte des Nachlasses statt wie bisher ein Viertel. Hinterlässt er 
sowohl Nachkommen als auch einen Ehegatten bzw. eingetragenen Partner, so beträgt 
die verfügbare Quote ebenfalls die Hälfte statt wie bisher drei Achtel. Hinterlässt der 
Ehegatte einen Ehegatten bzw. eingetragenen Partner, beträgt die verfügbare Quote 
fünf Achtel statt wie bisher die Hälfte. Näher zu alledem Wolf/Dorjee-Good, S. 28.
 43 Wolf/Dorjee-Good, S. 28.
 44 Lutz Sciamanna, S. 329; Wolf/Dorjee-Good, S. 29, mit konkretem Be-
rechnungsbeispiel. Siehe zur Ungleichbehandlung der Kinder bzw. ihrer Stämme auch 
Eitel, S. 48.
 45 So Botschaft Erbrecht, S. 5825.
 46 Ausführlicher Wolf/Dorjee-Good, S. 29 f. Vgl. zur mit der Erweiterung der 
Verfügungsfreiheit ermöglichten Erleichterung sachgerechter Lösungen in «Patch-
workkonstellationen» auch Eitel, S. 51.
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als dies für Zuwendungen an Personen, die in einem familienrechtli-
chen Verhältnis zum Erblasser stehen, der Fall ist.47

Mit der Erhöhung der Verfügungsfreiheit wird überdies auch 
die Bedeutung von privatorischen Klauseln zunehmen. Die Redukti-
on der Pflichtteile erhöht die «Hebelwirkung» entsprechender Straf-
klauseln.48

Aus der erhöhten Verfügungsfreiheit und der damit verbundenen 
Möglichkeit zu vermehrter Ungleichbehandlung, namentlich der 
Nachkommen, dürfte sich tendenziell ein höheres, auch innerfamili
äres Konfliktpotenzial mit einer gewissen Verlagerung des Streitge
genstandes ergeben. Infolge der Abschaffung bzw. Reduktion des 
Eltern- bzw. Nachkommenpflichtteils sollten an sich – aus einer rein 
rechnerischen Optik – Pflichtteilsverletzungen künftig seltener sein 
als unter dem bisherigen Recht. Stattdessen dürften Fragen wie die-
jenigen nach der Berechnungsweise der Pflichtteile, der Berücksich-
tigung lebzeitig ausgerichteter Zuwendungen und der Bewertung von 
Erbschaftsgegenständen bedeutsamer werden. Noch mehr als schon 
heute dürften auch die Verfügungsfähigkeit oder Willensmängel des 
Erblassers – mitunter auch etwa unter dem Stichwort «Erbschleiche-
rei» abgehandelt – sowie Formfragen Gegenstand von erbrechtlichen 
Auseinandersetzungen bilden.49

4. Ehegattenerbrecht und Ehegüterrecht bei hängigem 
 Scheidungsverfahren

4.1 Gesetzliches Erbrecht

In Bezug auf das gesetzliche Ehegattenerbrecht bleibt die 
Rechtslage unverändert. Sowohl nach geltendem Recht (Art.  120 
Abs. 2 ZGB) als auch nach neuem Recht (nArt. 120 Abs. 2 ZGB) 
haben geschiedene Ehegatten zueinander kein gesetzliches Erbrecht. 

 47 Wolf/Dorjee-Good, S. 30 f. Zur Problematik bereits Steinauer, approche, 
S. 208.
 48 Lutz Sciamanna, S. 329; Wolf/Dorjee-Good, S. 31.
 49 Zum Ganzen näher Wolf/Dorjee-Good, S. 32.
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Das gesetzliche Ehegattenerbrecht entfällt dabei mit dem Eintritt der 
Rechtskraft des Scheidungsurteils.50, 51

4.2 Verlust des Pflichtteilsrechts während eines 
 Scheidungsverfahrens

Unter dem heutigen Recht entfällt – zusammen mit dem gesetz-
lichen Erbrecht52 – auch das Pflichtteilsrecht unter Ehegatten erst mit 
rechtskräftigem Scheidungsurteil (Art. 470 Abs. 1 und Art. 120 Abs. 2 
ZGB).53 Diese Rechtslage kann einer Partei Anlass geben, das Schei-
dungsverfahren zu verzögern, um den Tod des anderen Ehegatten 
abzuwarten und diesen in der Folge – zumindest im Umfang des 
Pflichtteils – beerben zu können.54, 55

Das neue Recht will entsprechende Verzögerungstaktiken künf-
tig verhindern56 und statuiert deshalb in nArt. 472 ZGB folgende Re-
gelung: Ist beim Tod des Erblassers ein Scheidungsverfahren hängig, 
so verliert der überlebende Ehegatte seinen Pflichtteilsanspruch, 
wenn: 1. das Verfahren auf gemeinsames Begehren eingeleitet oder 
nach den Vorschriften über die Scheidung auf gemeinsames Begehren 
fortgesetzt wurde; oder 2. die Ehegatten mindestens zwei Jahre ge-
trennt gelebt haben (Abs. 1). In einem solchen Fall gelten die Pflicht-
teile, wie wenn der Erblasser nicht verheiratet wäre (Abs. 2). Die Ab-
sätze 1 und 2 gelten bei Verfahren zur Auflösung einer eingetragenen 
Partnerschaft sinngemäss (Abs. 3). 

Liegt einer der von nArt. 472 ZGB umschriebenen Sachverhalte57 
vor, so verliert der überlebende Ehegatte seinen Pflichtteilsanspruch 
(Abs. 1). Er gehört damit nicht mehr zum Kreis der pflichtteilsgeschütz-
ten Erben und kann erbrechtlich mittels einer Verfügung von Todes 
wegen vollumfänglich übergangen werden. Trifft der Erblasser-Ehe-

 50 Botschaft Erbrecht, S. 5837; Wolf/Hrubesch-Millauer, N 173, m. w. H.; 
Steinauer, successions, N. 106; Wolf/Minnig, N 349. Aus der Rechtsprechung 
BGE 122 III 308, 319 f.
 51 Vgl. zum Ganzen auch schon Wolf/Dorjee-Good, S. 33 f.
 52 Dazu III. 4.1 soeben.
 53 Botschaft Erbrecht, S. 5837. Vgl. auch Lutz Sciamanna, S. 331.
 54 Botschaft Erbrecht, S. 5837. 
 55 Zum Ganzen detaillierter Wolf/Dorjee-Good, S. 34 f.
 56 Vgl. auch Botschaft Erbrecht, S. 5838; Lutz Sciamanna, S. 331; weiter Wolf/
Minnig, N 349.
 57 Zu diesen näher Wolf/Dorjee-Good, S. 36 f.
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gatte demgegenüber keine entsprechende Anordnung in einer letztwil-
ligen Verfügung oder einem Erbvertrag, so bleibt der andere Ehegatte 
bis zum Eintritt der formellen Rechtskraft der Scheidung gesetzlicher 
Erbe (Art. 462 i. V. m. nArt. 120 Abs. 2 ZGB).58 Der Ehegatte, der bei 
hängigem Scheidungsverfahren will, dass bei seinem Ableben sein 
Noch-Ehegatte nichts – oder jedenfalls weniger als den gesetzlichen 
Erbteil – erhält, muss also rechtsgeschäftlich tätig werden.59, 60

Die Neuregelung des nArt. 472 ZGB führt im Scheidungsfall 
zu einer zeitlichen Abstimmung des Verlusts des Pflichtteilsrechts mit 
der Auflösung des Güterstandes (vgl. Art. 204 Abs. 2 ZGB für die 
Errungenschaftsbeteiligung, Art. 236 Abs. 2 ZGB für die Güterge-
meinschaft) und dem Ausgleich der Ansprüche aus der beruflichen 
Vorsorge (Art. 122 ZGB).61

4.3 Verlust von Begünstigungen aus Eheverträgen bzw. 
 Vermögensverträgen und Verfügungen von Todes wegen

Die der Bestimmung von nArt. 472 ZGB betreffend Verlust des 
Pflichtteilsrechts mit Hängigkeit des Scheidungsverfahrens zugrunde 
liegenden Überlegungen des Gesetzgebers62 sollen auch auf rechts
geschäftliche Begünstigungen unter Ehegatten bzw. eingetragenen 
Partnern aus Eheverträgen bzw. Vermögensverträgen nach Art. 25 
PartG und aus Verfügungen von Todes wegen Anwendung finden. Die 
Art. 217, 241 und 120 ZGB werden deshalb angepasst.63 Im Einzelnen 
sieht das neue Recht Folgendes vor:64

Wenn ein Scheidungsverfahren hängig ist, das den Verlust des 
Pflichtteilsanspruchs des überlebenden Ehegatten bewirkt, gelten Ver
einbarungen über die Änderung der gesetzlichen Beteiligung am Vor
schlag neu auch bei Auflösung des Güterstands durch Tod nur, wenn 
der Ehevertrag dies ausdrücklich vorsieht (nArt. 217 Abs. 2 i. V. m. 
Abs. 1 ZGB).

 58 Botschaft Erbrecht, S. 5839 f. und 5881. 
 59 Vgl. Fankhauser/Jungo, S. 5; Wolf/Eggel, S. 14; Eitel, S. 68; Prader-
vand-Kernen, S. 51.
 60 Zum Ganzen auch bereits Wolf/Dorjee-Good, S. 37 f.
 61 Botschaft Erbrecht, S. 5838; Eigenmann, N 30; Wolf/Dorjee-Good, S. 39.
 62 Dazu III. 4.2 soeben.
 63 Botschaft Erbrecht, S. 5840. Siehe weiter Pradervand-Kernen, S. 51.
 64 Zu alledem auch Wolf/Dorjee-Good, S. 39 f.
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Vereinbarungen über eine andere Teilung des Gesamtgutes gel-
ten im Todesfall unter Vorbehalt einer abweichenden Anordnung im 
Ehevertrag nicht, wenn ein Scheidungsverfahren hängig ist, das den 
Verlust des Pflichtteilsanspruchs des überlebenden Ehegatten bewirkt 
(nArt. 241 Abs. 4 ZGB).

Unter Vorbehalt einer abweichenden Anordnung können Ehe-
gatten nach dem Tod eines Ehegatten während eines Scheidungsver-
fahrens, das den Verlust des Pflichtteilsanspruchs des überlebenden 
Ehegatten bewirkt, keine Ansprüche aus Verfügungen von Todes we
gen erheben (nArt. 120 Abs. 3 Ziff. 2 ZGB).

Im Ergebnis fallen somit rechtsgeschäftliche Begünstigungen 
des Ehegatten bzw. eingetragenen Partners aus Ehevertrag bzw. Ver-
mögensvertrag sowie aus Verfügungen von Todes wegen mit Rechts-
hängigkeit eines den Verlust des Pflichtteilsanspruchs des überleben-
den Ehegatten bewirkenden Scheidungsverfahrens ex lege dahin. Will 
der Ehegatte bzw. eingetragene Partner demgegenüber den Fortbe-
stand der Begünstigung auch bei entsprechend hängiger Scheidung, 
so hat er das im Ehevertrag bzw. Vermögensvertrag und in der Ver-
fügung von Todes wegen – d. h. in der letztwilligen Verfügung oder 
mit Blick auf die Bindungswirkung allenfalls vorzugsweise im Erb-
vertrag – anzuordnen.65

Die mit nArt. 472 ZGB geschaffene Ordnung – wie sie auch 
nArt. 217 Abs. 2 i. V. m. Abs. 1, nArt. 241 Abs. 4 und nArt. 120 ZGB 
zugrunde liegt – ist in der Rechtsgeschäftsplanung besonders zu be
achten, und zwar sowohl in der güter- und erbrechtlichen Planung als 
auch in der «Scheidungsplanung».66 Die neue Regelung führt nament-
lich zum Bedarf nach entsprechender Belehrung oder Beratung der 
Ehegatten, besonders des finanzschwächeren unter ihnen. So ist etwa 
beim Abschluss von Eheverträgen und bei der Errichtung von Verfü
gungen von Todes wegen die Frage der Vereinbarung einer von der 
gesetzlichen Regelung abweichenden Anordnung für den Fall der 
Rechtshängigkeit des Scheidungsverfahrens den Parteien zu erläutern 
und mit ihnen zu besprechen. Sodann ist vor Einleitung des Schei
dungsverfahrens abzuklären, ob und gegebenenfalls was für diesen 
Fall an rechtsgeschäftlichen Vorkehren in Eheverträgen und Verfü-
gungen von Todes wegen vorliegt. Weiter ist darüber zu orientieren, 

 65 Zum Ganzen schon Wolf/Dorjee-Good, S. 43.
 66 Näher Wolf/Dorjee-Good, S. 43.
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dass die Anhängigmachung der Scheidung mit dem Verlust des Pflicht-
teilsanspruchs des überlebenden Ehegatten gemäss nArt. 472 ZGB 
unmittelbar erbrechtliche Wirkungen herbeiführt. Die diesbezüglich 
bestehenden Dispositionsmöglichkeiten sind mit den Beteiligten zu 
besprechen und gegebenenfalls entsprechende Massnahmen zu treffen.67

5. Nutzniessung gemäss Art. 473 ZGB

Art. 473 ZGB erfährt im Zuge der Revision eine Neufassung. 
Zunächst wird die Marginalie geändert (neu «Nutzniessung» statt «Be-
günstigung des Ehegatten»), und es werden die eingetragenen Partner 
auch grammatikalisch erfasst. Art. 473 ZGB ist damit künftighin auch 
seinem Wortlaut nach nicht nur auf Ehegatten, sondern auch auf ein-
getragene Partner mit gemeinsamen Nachkommen anwendbar.68, 69 

Der die Norm einleitende Satzteil «Unabhängig von einer all-
fälligen Verfügung» stellt klar, dass die Erblasserin ungeachtet dessen, 
wie sie mit dem verfügbaren Teil der Erbschaft umgeht, dem überle-
benden Ehegatten bzw. eingetragenen Partner die Nutzniessung am 
ganzen den gemeinsamen Nachkommen zufallenden Teil der Erb-
schaft zuwenden kann.70

Der Reduktion des Nachkommenpflichtteils von drei Viertel auf 
die Hälfte des gesetzlichen Erbanspruchs (nArt. 471 ZGB)71 entspre-
chend beträgt neu die neben der Nutzniessung bestehende verfüg bare 
Quote die Hälfte des Nachlasses (nArt. 473 Abs. 2 Satz 2 ZGB) statt 

 67 Lutz Sciamanna, S. 332. Zum Ganzen ausführlicher Wolf/Dorjee-Good, 
S. 44 f.
 68 Botschaft Erbrecht, S. 5842 und 5882.
 69 Vgl. näher Wolf/Dorjee-Good, S. 46 f., mit Hinweis namentlich darauf, dass 
nach teleologischer Auslegung eingetragene Partner u. E. bereits seit dem am 1. Ja-
nuar 2018 erfolgten Inkrafttreten des revidierten Art. 264c Abs. 1 Ziff. 2 ZGB und 
der damit geschaffenen Möglichkeit der Adoption des Kindes des Partners von 
Art. 473 ZGB Gebrauch machen können. Im Weiteren ist am 1. Juli 2022 die Revi-
sion «Ehe für alle» in Kraft getreten, womit gleichgeschlechtlichen Paaren seither 
die Eheschliessung offensteht und auf sie das Eherecht anwendbar ist; zur «Ehe für 
alle» https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId= 
20130468 (besucht am 15. August 2022).
 70 Botschaft Erbrecht, S. 5882.
 71 Dazu III. 3. hievor.
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wie bisher ein Viertel (Art. 473 Abs. 2 Satz 2 ZGB).72 Unter neuem 
Recht kann mithin der Erblasser seiner überlebenden Ehegattin die 
Hälfte der Erbschaft zu Eigentum und die andere Hälfte zur Nutznies-
sung zuwenden, wobei den gemeinsamen Nachkommen an der nutz-
niessungsbelasteten Hälfte das nackte Eigentum zusteht.73, 74 Die über-
lebende Ehegattin kann allerdings auf die ihr letztwillig zugewiesene 
Nutzniessung verzichten und stattdessen ihren Pflichtteil zu vollem 
Eigentum verlangen, es sei denn, sie hätte die Nutzniessung akzeptiert 
und damit auf ihren Pflichtteil verzichtet.75

Das neue Recht enthält weiterhin (vgl. für das bisherige Recht 
Art. 473 Abs. 3 ZGB), wenn auch mit etwas verändertem Wortlaut, 
eine Wiederverheiratungsklausel: Heiratet der überlebende Ehegatte 
wieder oder begründet er eine eingetragene Partnerschaft, so entfällt 
die Nutzniessung auf jenem Teil der Erbschaft, der im Zeitpunkt des 
Erbgangs nach den ordentlichen Bestimmungen über den Pflichtteil 
der Nachkommen nicht hätte mit der Nutzniessung belastet werden 
können. Diese Bestimmung gilt sinngemäss, wenn die überlebende 
eingetragene Partnerin oder der überlebende eingetragene Partner eine 
neue eingetragene Partnerschaft begründet oder heiratet (nArt. 473 
Abs. 3 ZGB). Besonders zu beachten ist, dass das Gesetz in Abwei-
chung von nArt. 473 Abs. 3 ZGB bei der ehevertraglichen Vorschlags-
zuweisung (nArt. 216 ZGB) bzw. Gesamtgutszuweisung (nArt. 241 
ZGB) keine Wiederverheiratungsklausel aufstellt. Ist bei der güter-
rechtlichen Begünstigung ebenfalls eine entsprechende Ordnung ge-
wünscht, so muss sie deshalb im Ehevertrag vereinbart werden.76

6. Ehevertragliche Vorschlagszuweisung bzw. 
 Gesamtgutszuweisung

6.1 Ausgangslage

Unter dem geltenden Recht bestehen im Zusammenhang mit der 
ehevertraglichen Begünstigung durch Vorschlags- oder Gesamtguts-

 72 Botschaft Erbrecht, S. 5842 f. und 5882.
 73 Botschaft Erbrecht, S. 5882.
 74 Zum Ganzen auch Wolf/Dorjee-Good, S. 47 f., m. w. H.
 75 Botschaft Erbrecht, S. 5843; Eigenmann, S. 30; Wolf/Dorjee-Good, S. 48.
 76 Zum Ganzen Wolf/Dorjee-Good, S. 49 f.
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zuweisung zahlreiche offene Fragen, die auch praktisch von ganz 
grundlegender Bedeutung sind. So ist bereits die Qualifikation als 
Rechtsgeschäft unter Lebenden oder als Verfügung von Todes wegen 
umstritten. Im Weiteren werden namentlich die Fragen der Berech-
nung der Pflichtteile und der Herabsetzungsreihenfolge kontrovers 
beantwortet,77 was auch im Verlauf der Gesetzgebungsgeschichte zum 
Ausdruck gelangt ist.78 Mit der neuen Regelung wird nun diesbezüg-
lich Rechtssicherheit geschaffen.79

6.2 Neues Recht

Das revidierte Recht anerkennt die Vorschlags bzw. Gesamtguts
zuweisung als Zuwendung aus Ehevertrag als Zuwendung unter Leben
den (nArt. 532 Abs. 2 ZGB). Unter diesen wird die Zuwendung aus 
Ehevertrag als erste herabgesetzt (nArt. 532 Abs. 2 Ziff. 1 ZGB).80, 81

Nach dem neuen Recht wird die über die Hälfte hinaus zu-
gewiesene Beteiligung am Vorschlag bei der Berechnung der Pflicht-
teile des überlebenden Ehegatten oder eingetragenen Partners, der 
gemeinsamen Kinder und deren Nachkommen nicht hinzugerechnet 
(nArt. 216 Abs. 2 ZGB). Eine solche Vereinbarung darf die Pflicht-
teilsansprüche der nichtgemeinsamen Kinder und deren Nachkommen 
nicht beeinträchtigen (nArt. 216 Abs. 3 ZGB). Damit ist die güter-
rechtliche Begünstigung mittels Vorschlagszuweisung für die Pflicht
teilsberechnung grundsätzlich nicht von Bedeutung. Eine Ausnahme 
besteht allerdings für nichtgemeinsame Nachkommen; für sie ist die 
überhälftige Vorschlagszuweisung zu berücksichtigen.82

Die in nArt. 216 ZGB vorgesehene Regelung für die Hinzurech-
nung der Vorschlagszuweisung soll gemäss der Botschaft auch für die 
Gesamtgutszuweisung gelten, sodass Art. 241 ZGB «diesbezüglich 
nicht geändert werden» müsse.83 Nach hier vertretener Ansicht ist aus 

 77 Ausführlich zu den im geltenden Recht bestehenden Kontroversen Wolf/
Dorjee-Good, S. 56 ff., m. w. H.; zudem namentlich Lutz Sciamanna, S. 332 f.; 
Eitel, S. 57; Pradervand-Kernen, S. 61 ff.
 78 Zu dieser Wolf/Dorjee-Good, S. 58 f.; ausführlich Pradervand-Kernen, 
S. 63 ff.
 79 Lutz Sciamanna, S. 334.
 80 Vgl. auch Wolf/Dorjee-Good, S. 59 f. und 61 f.
 81 Zur Regelung der Herabsetzungsreihenfolge ebenfalls III.9. hienach.
 82 Lutz Sciamanna, S. 334; näher Wolf/Dorjee-Good, S. 60 f.
 83 Botschaft Erbrecht, S. 5878 f.
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dieser (zu) knappen und (zu) pauschalen Aussage in der Botschaft zu 
schliessen, dass der über die gesetzlich vorgesehene Hälfte (Art. 241 
Abs. 1 ZGB) durch Ehevertrag zugewiesene Gesamtgutsanteil bei der 
Berechnung des Pflichtteils aller – also sowohl der gemeinsamen als 
auch der nichtgemeinsamen – Nachkommen hinzuzurechnen ist (vgl. 
Art. 241 Abs. 3 ZGB).84

Anders als bei der Nutzniessung (nArt. 473 Abs. 3 ZGB)85 ver-
ankert das Gesetz für die Vorschlags- bzw. Gesamtgutszuweisung 
keine Wiederverheiratungsklausel. Ist eine solche gewünscht, muss 
sie deshalb im Ehevertrag vereinbart werden.86

7. Bindungswirkung des Erbvertrages

7.1 Ausgangslage

Der Erbvertrag ist ein vertragliches – mithin zwei- oder mehr-
seitiges – Rechtsgeschäft von Todes wegen, in dem mindestens eine 
Partei in bindender Weise Anordnungen für ihren Todesfall trifft (vgl. 
Art. 494 ZGB).87 Als Verfügung von Todes wegen äussert der Erb-
vertrag Wirkungen grundsätzlich erst zum Zeitpunkt des Ablebens 
des Erblassers.88 Nach geltendem Recht kann der Erblasser trotz Ab-
schluss eines Erbvertrages über sein Vermögen lebzeitig frei verfügen 
(Art. 494 Abs. 2 ZGB). Der Vertragserblasser kann mithin Gegen-
stände, die zu seinem künftigen Nachlass gehören könnten, grund-
sätzlich veräussern oder verbrauchen.89 Verfügungen von Todes wegen 
und Schenkungen, die mit den Verpflichtungen des Erblassers aus 
dem Erbvertrag nicht vereinbar sind, unterliegen jedoch der Anfech
tung (Art. 494 Abs. 3 ZGB). Die entsprechende Anfechtungsklage 
des Erbvertragsbedachten kann nach dem Ableben des Erblassers 

 84 So schon Wolf/Dorjee-Good, S. 61.
 85 Dazu III. 5. hievor.
 86 Näher Wolf/Dorjee-Good, S. 62 ff.
 87 Wolf/Hrubesch-Millauer, N  516; vgl. auch Wolf/Genna, SPR IV/1, 
S. 374.
 88 Wolf/Hrubesch-Millauer, N 895.
 89 Wolf/Hrubesch-Millauer, N 897; Steinauer, N 630; weiter auch Wolf/
Dorjee-Good, S. 68. Aus der Rechtsprechung BGE 70 II 255, 261 ff.; 140 III 193 ff. 
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erhoben werden und richtet sich analog nach den Bestimmungen zur 
Herabsetzungsklage (Art. 522 ff. ZGB).90

Zeitlich dem Erbvertrag nachfolgende und ihm widersprechen-
de Verfügungen von Todes wegen lassen sich mit der Anfechtungs-
klage grundsätzlich ohne grössere Schwierigkeiten beseitigen, weil 
sie als Zuwendungen mortis causa noch nicht lebzeitig ausgerichtet 
worden sind. Anders präsentiert sich demgegenüber die Situation für 
inter vivos schon vollzogene Schenkungen, deren Gegenstand sich 
bereits beim Beschenkten befindet.91

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts «sind Schenkun-
gen im Prinzip mit dem Erbvertrag vereinbar, soweit dieser nicht – 
explizit oder implizit – das Gegenteil vorsieht (BGE 70 II 255 E. 2 
S. 261 ff.). Fehlt es an einer entsprechenden Abrede, kann Art. 494 
Abs. 3 ZGB dennoch zur Anwendung gelangen, wenn der Erblasser 
mit seinen Schenkungen offensichtlich beabsichtigt, seine Verpflich-
tungen aus dem Erbvertrag auszuhöhlen, was einem Rechtsmissbrauch 
(Art. 2 Abs. 2 ZGB) gleichkommt, oder den Erbvertragspartner zu 
schädigen (Urteil 5C.71/2001 vom 28.  September 2001 E.  3b in 
fine).»92 Dieser Judikatur ist seitens eines Teils der Lehre Kritik er-
wachsen.93 Mit der Revision soll diese heutige Rechtsprechung «ihre 
Gültigkeit verlieren».94, 95

7.2 Neues Recht

Nach dem neuen Recht unterliegen Verfügungen von Todes we
gen und Zuwendungen unter Lebenden, mit Ausnahme der üblichen 
Gelegenheitsgeschenke, der Anfechtung, soweit sie: 1. mit den Ver-
pflichtungen aus dem Erbvertrag nicht vereinbar sind, namentlich 
wenn sie die erbvertraglichen Begünstigungen schmälern; und 2. im 
Erbvertrag nicht vorbehalten worden sind (nArt. 494 Abs. 3 ZGB). 

 90 BGE 101 II 305 E. 3b; Steinauer, successions, N 633; Wolf/Genna, SPR 
IV/1, S. 378; Wolf/Dorjee-Good, S. 69.
 91 Zum Ganzen bereits Wolf/Dorjee-Good, S. 69.
 92 BGE 140 III 193, 196, E. 2.1.
 93 Etwa PraxKomm-Grundmann, N 22a ff. zu Art. 494 ZGB; Bornhauser, 
N 436 ff.; Hrubesch-Millauer, N 533 ff.; Eitel, S. 63 f. Anders demgegenüber 
Spirig, S. 340 ff. 
 94 So Botschaft Erbrecht, S. 5884.
 95 Zum Ganzen ausführlicher Wolf/Dorjee-Good, S. 69 ff. m. w. H.
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Die Revision führt damit einen eigentlichen Paradigmenwechsel her-
bei. Statt der bisherigen grundsätzlichen Schenkungsfreiheit gilt neu 
ein grundsätzliches Schenkungsverbot.96 Die Anwartschaft des Erb-
vertragsbedachten wird damit gestärkt.97, 98

Die Neuformulierung von nArt. 494 Abs. 3 ZGB wirft eine 
Reihe von offenen und schwierigen Fragen auf. So bleibt zu klären, 
was genau «mit den Verpflichtungen aus dem Erbvertrag nicht verein-
bar» ist und welche «Zuwendungen unter Lebenden» von der Norm 
konkret erfasst werden.99 Auf jeden Fall hat nach hier vertretener 
Ansicht eine differenzierende Betrachtungsweise zu greifen, die dar-
an anknüpft, dass der Erbeinsetzungsvertrag mit bindender Wirkung 
einzig einen Universalsukzessor als Rechts- und Pflichtennachfolger 
von Todes wegen bezeichnet. Ob zum Zeitpunkt des Ablebens über-
haupt ein positives und gegebenenfalls welches Vermögen vorhanden 
sein wird, ist nicht Gegenstand des Erbeinsetzungsvertrages und kann 
das auch gar nicht sein, weil es erst im Moment des Todes überhaupt 
feststellbar ist. Allenfalls erbt auch der Erbvertragserbe eine über-
schuldete Erbschaft. Im Einzelnen wird deshalb – immer nach hier 
vertretener Ansicht – auch unter nArt. 494 Abs. 3 ZGB fallweise zu 
differenzieren sein, etwa danach, ob ein Erbeinsetzungs- oder ein 
Vermächtnisvertrag vorliegt, ob innerhalb des Vermächtnisvertrages 
ein Summen- bzw. Gattungsvermächtnis oder ein Speziesvermächtnis 
verabredet ist,100 ob mit der Erbeinsetzung eine Teilungsvorschrift 
verbunden ist oder nicht, ob ein entgeltlicher oder ein unentgeltlicher 
Erbvertrag vorliegt.101

Die Bestimmung von nArt. 494 Abs. 3 ZGB bildet dispositives 
Recht, sodass letztlich der Parteiwille entscheidend bleibt. Will die 
Erblasserin auch nach abgeschlossenem Erbvertrag in Bezug auf Zu-
wendungen unter Lebenden und/oder Verfügungen von Todes wegen 
ganz oder teilweise frei bleiben, so sind die entsprechenden Vorbe
halte ausdrücklich in den Erbvertrag aufzunehmen (vgl. nArt. 494 
Abs. 3 Ziff. 2 ZGB). Das Ergreifen diesbezüglicher rechtsgeschäftli-

 96 Lutz Sciamanna, S. 335.
 97 Eitel, S. 64.
 98 Zu alledem ebenfalls Wolf/Dorjee-Good, S. 71.
 99 Dazu näher Wolf/Dorjee-Good, S. 72 ff.
 100 Vgl. dazu BSK-Breitschmid/Bornhauser, N 11 zu Art. 494 ZGB.
 101 Siehe näher zum Ganzen schon Wolf/Dorjee-Good, S. 74 f.
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cher Vorkehren erweist sich als notwendig, sollen Zuwendungen inter 
vivos oder mortis causa nach Erbvertragsschluss grundsätzlich unan-
fechtbar möglich bleiben.102

Übergangsrechtlich ist darauf hinzuweisen, dass das neue Recht 
auch auf bestehende Erbverträge anwendbar sein wird (Art. 15 Abs. 3 
SchlT ZGB). Diese Ordnung erscheint zwar rechtlich insofern als 
zweifelhaft, als damit von Gesetzes wegen nachträglich – im Sinne 
einer Rückwirkung – in Verträge eingegriffen wird, indem dazu bei 
deren Abschluss nicht bestehende Schranken aufgestellt werden. Da-
mit kann im Einzelfall der ursprünglich ausgewogene Erbvertrag nun 
als unausgewogen erscheinen und er wird unter Umständen auch gar 
nicht mehr dem Parteiwillen entsprechen.103 Von der Geltung der um-
schriebenen übergangsrechtlichen Ordnung muss aber doch grund-
sätzlich ausgegangen werden.

8. Behandlung der gebundenen Selbstvorsorge (Säule 3a)  
im Ehegüter- und Erbrecht (nArt. 476 und 529 ZGB)

8.1 Ausgangslage

Im geltenden Recht ist die ehegüter- und erbrechtliche Behand
lung der gebundenen Selbstvorsorge (Säule 3a) umstritten.104 Für die 
Beurteilung ist heute im Einzelnen zwischen Vorsorgeversicherungen 
mit einem Versicherer und Vorsorgevereinbarungen mit einer Bank-
stiftung zu unterscheiden.105 Nach h. L. ist für Vorsorgeversicherungen 
mit Rückkaufswert unter analoger Anwendung von Art. 479 ZGB die 
Begünstigung einzig für die Festlegung der Pflichtteilsberechnungs-
masse mit dem Rückkaufswert zum Zeitpunkt des Todes des Erblas-
sers einzubeziehen.106 Für Vorsorgevereinbarungen ist de lege lata 
unklar bzw. strittig, ob die entsprechenden Leistungen in den Nachlass 

 102 Ausführlicher Wolf/Dorjee-Good, S. 75 f.
 103 Kritisch deshalb Wolf/Dorjee-Good, S. 77 f.
 104 Vgl. statt vieler Aebi-Müller, Rz. 8 ff.; weiter Aebi-Müller/Lueger, S. 210; 
Eggel/Gerster, S. 88.
 105 Fankhauser/Jungo, S. 8 f.; Eggel/Gerster, S. 89.
 106 Näher Eggel/Gerster, S. 90 ff., m. w. H. auch zur h. L. in Fn. 20.
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fallen oder ob sie nur für die Ermittlung der Pflichtteilsberechnungs-
masse und damit eine allfällige Herabsetzung von Bedeutung sind.107

8.2 Neues Recht

Das revidierte Recht klärt die beiden heute bestehenden Rechts-
unsicherheiten im Zusammenhang mit der gebundenen Selbstvorsor-
ge (Säule 3a).108 Neu haben alle aus einer anerkannten Vorsorgeform 
Begünstigten einen eigenen Anspruch auf die ihnen daraus zugewie-
sene Leistung; diese wird den Begünstigten von der Versicherungs-
einrichtung oder der Bankstiftung ausbezahlt (nArt. 82 Abs. 4 BVG). 
Damit wird den Begünstigten sowohl für die Vorsorgeversicherung 
als neu auch für die Vorsorgevereinbarung ein Direktanspruch gemäss 
Art. 2 BVV 3 eingeräumt.109 Die entsprechenden Leistungen fallen 
mithin beim Ableben des Vorsorgenehmers nicht in dessen Nachlass 
und bilden nicht Gegenstand der güterrechtlichen Auseinanderset
zung und der Erbteilung.110 Die direkt in das Vermögen der Begüns-
tigten gelangenden Leistungen aus der gebundenen Selbstvorsorge 
werden indessen für die Berechnung der Pflichtteile zum Vermögen 
des Erblassers hinzugerechnet, und zwar bei der Versicherungsleistung 
mit dem Rückkaufswert im Zeitpunkt des Todes (nArt. 476 Abs. 1 ZGB) 
und bei der Bankleistung mit dem entsprechenden Kapitalbetrag 
(nArt. 476 Abs. 2 ZGB).111 Folglich unterliegen Versicherungsansprüche 
auf den Tod des Erblassers mit ihrem Rückkaufswert (nArt. 529 Abs. 1 
ZGB) und Ansprüche bei der Bank mit ihrem vollen Wert (nArt. 529 
Abs. 2 ZGB)112 der Herabsetzung. 

Hinsichtlich der Herabsetzung werden Leistungen aus der ge-
bundenen Selbstvorsorge durch das revidierte Gesetz als Zuwendun-
gen unter Lebenden qualifiziert (Erwähnung unter nArt. 532 Abs. 2 

 107 Eggel/Gerster, S. 93. Vgl. auch Steinauer, successions, N 132; Eigen-
mann, S. 33; sodann näher zum geltenden Recht, den bestehenden Kontroversen und 
den Gesetzgebungsarbeiten Dupont, S. 122 ff.
 108 Lutz Sciamanna, S. 335.
 109 Eggel/Gerster, S. 96, m. w. H.; Eigenmann, S. 32; Dupont, S. 131.
 110 Fankhauser/Jungo, S. 9; Lutz Sciamanna, S. 335.
 111 Lutz Sciamanna, S. 335; Eggel/Gerster, S. 95 f.; weiter Dupont, S. 125 f.
 112 Beim Banksparen gibt es keinen Rückkaufswert; vgl. Eggel/Gerster, S. 96.
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ZGB).113 Die konkrete Reihenfolge in der Herabsetzung bestimmt sich 
dabei nach nArt. 532 Abs. 2 Ziff. 2 ZGB.

9. Gegenstände und Reihenfolge der Herabsetzung 
(nArt. 522, 523 und 532 ZGB)

9.1 Ausgangslage

De lege lata wird in Art. 522 Abs. 1 ZGB festgehalten, dass Erben, 
die nicht dem Werte nach ihren Pflichtteil erhalten haben, die Herab-
setzung der Verfügung auf das erlaubte Mass verlangen können. In 
Bezug auf die Reihenfolge statuiert Art. 532 ZGB knapp, dass in erster 
Linie die Verfügungen von Todes wegen der Herabsetzung unterliegen 
und sodann die Zuwendungen unter Lebenden, und zwar diese in der 
Weise, dass die späteren vor den früheren herabgesetzt werden. 

Unter geltendem Recht sind verschiedene Fragen in Bezug auf 
Gegenstand und Reihenfolge der Herabsetzung umstritten.114 Die heu-
tige – knappe – gesetzliche Normierung unterstellt nur Verfügungen 
von Todes wegen und bestimmte Zuwendungen unter Lebenden der 
Herabsetzung, nicht aber den Erwerb aus gesetzlichem Erbrecht.115 
Im Schrifttum wird denn die Frage, ob auch der Intestaterwerb der 
Herabsetzung unterliegt, unterschiedlich beantwortet.116 Das geltende 
Recht präzisiert sodann hinsichtlich der Zuwendungen unter Lebenden 
nicht, wann eine solche als erfolgt zu betrachten ist.117 Zudem ist die 
Einordnung der überhälftigen Vorschlagszuweisung in der Herabset-
zungsreihenfolge strittig.118 Diese de lege lata bestehenden Rechtsun-
sicherheiten werden mit der Revision geklärt.119

 113 Vgl. auch Eggel/Gerster, S. 96.
 114 Vgl. dazu näher Eggel/Gerster, S. 101 ff.
 115 Botschaft Erbrecht, S. 5858.
 116 Vgl. zum Meinungsstand die Übersicht bei PraxKomm-Hrubesch-Millauer, 
N 2a der Vorbemerkungen zu Art. 522 ff. ZGB; weiter Eigenmann, S. 26.
 117 Botschaft Erbrecht, S. 5859.
 118 Botschaft Erbrecht, S. 5859. Vgl. zur überhälftigen Vorschlagszuweisung auch 
schon III. 6.1 hievor.
 119 Siehe zu alledem auch Lutz Sciamanna, S. 330.
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9.2 Die neue Regelung

Der Reformgesetzgeber stellt zunächst klar, dass die Erwerbun
gen gemäss der gesetzlichen Erbfolge – mithin der Intestaterwerb – 
der Herabsetzung unterstellt sind (nArt. 522 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB). Der 
Intestaterwerb wird dabei zuallererst herabgesetzt, somit vor den Zu-
wendungen von Todes wegen und den Zuwendungen unter Lebenden 
(nArt. 522 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB).120

In nArt. 532 ZGB wird unter der Marginalie «Durchführung» 
namentlich die Reihenfolge der Herabsetzung geregelt. Im Einzelnen 
unterliegen der Herabsetzung wie folgt der Reihe nach, bis der Pflicht-
teil hergestellt ist: 1. die Erwerbungen gemäss der gesetzlichen Erb
folge (nArt. 532 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB);121 2. die Zuwendungen von Todes 
wegen (nArt. 532 Abs. 1 Ziff. 2 ZGB);122 3. die Zuwendungen unter 
Lebenden (nArt. 532 Abs. 1 Ziff. 3 ZGB).

Innerhalb der Zuwendungen unter Lebenden enthält nArt. 532 
Abs. 2 ZGB eine Präzisierung der Reihenfolge. Danach werden zuerst 
die der Hinzurechnung unterliegenden Zuwendungen aus Ehevertrag 
oder Vermögensvertrag herabgesetzt (nArt. 532 Abs. 2 Ziff. 1 ZGB). 
Nach der neuen Ordnung bildet mithin die Zuwendung aus Ehevertrag 
oder Vermögensvertrag (Art. 25 PartG) die letzte Zuwendung unter 
Lebenden, die demzufolge als erste herabzusetzen ist.123 Konkret wer-
den damit sicherlich die überhälftige Vorschlagszuweisung bei Vor-
handensein von nichtgemeinsamen Nachkommen (nArt. 216 Abs. 3 
ZGB) und die überhälftige Gesamtgutszuweisung bei Vorliegen von 
Nachkommen (Art. 241 Abs. 3 ZGB) erfasst.124, 125 Anschliessend sind 
die frei widerruflichen Zuwendungen und die Leistungen aus der ge-
bundenen Selbstvorsorge herabzusetzen, und zwar im gleichen Ver-
hältnis (nArt. 532 Abs. 2 Ziff. 2 ZGB). Betroffen sind mithin insbe-

 120 Vgl. auch Eggel/Gerster, S. 107; Lutz Sciamanna, S. 330.
 121 Zur Herabsetzung des Intestaterwerbs näher Eggel/Gerster, S. 109 ff., na-
mentlich mit Darstellung der im Schrifttum zur neuen Herabsetzungsordnung bereits 
vertretenen unterschiedlichen Ansichten.
 122 Dazu Eggel/Gerster, S. 111, mit Hinweis darauf, dass die letztwillige Ver-
fügung und der Erbvertrag diesbezüglich weiterhin gleich behandelt werden. Dem-
gegenüber für die Herabsetzung der (einseitigen) letztwilligen Verfügung vor dem 
(zweiseitigen) Erbvertrag Piotet, S. 98 f.
 123 Lutz Sciamanna, S. 330.
 124 Dazu näher Eggel/Gerster, S. 111 ff.
 125 Vgl. zur Vorschlags- und Gesamtgutszuweisung auch bereits III. 6. hievor.
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sondere Begünstigungen nach Art. 76 VVG, weitere frei widerrufliche 
Zuwendungen und die Leistungen aus der Säule 3a.126 Schliesslich 
werden die weiteren Zuwendungen unter Lebenden herabgesetzt, und 
zwar – wie bisher (vgl. Art. 532 ZGB) – die späteren vor den früheren 
(nArt. 532 Abs. 2 Ziff. 3 ZGB).127

Infolge der Neuunterstellung des Intestaterwerbs unter die He-
rabsetzung erfährt auch Art. 523 ZGB eine Anpassung.128 Bei pflicht
teilsberechtigten Erben werden Erwerbungen gemäss der gesetzlichen 
Erbfolge und Zuwendungen von Todes wegen im Verhältnis der Be-
träge herabgesetzt, die ihren Pflichtteil übersteigen (nArt. 523 ZGB). 
In welchem Umfang der Intestaterwerb der Pflichtteilsberechtigten 
herabgesetzt werden kann, wird dabei freilich nicht festgelegt.129

10. Übergangsrecht

In der am 1. Januar 2023 in Kraft tretenden ersten Revisions-
etappe finden sich keine besonderen übergangsrechtlichen Bestim
mungen. Demzufolge gelangen die allgemeinen intertemporalrechtli-
chen Vorschriften der Art. 15 f. SchlT ZGB zur Anwendung. Ergänzend 
sind die in Art. 1–4 SchlT ZGB statuierten allgemeinen Bestimmun-
gen des Übergangsrechts zu berücksichtigen.130

Demzufolge bestimmen sich die erbrechtlichen Verhältnisse 
einer verstorbenen Person nach dem zum Zeitpunkt ihres Todes gel
tenden Recht (Art. 15 Abs. 1 SchlT ZGB). Massgebend ist somit das 
bei der Eröffnung des Erbganges (Art. 537 Abs. 1 ZGB) in Kraft 
stehende Recht.131 Mithin gilt übergangsrechtlich das Todestagsprin-
zip.132 Die Vorschrift des Art. 15 Abs. 1 SchlT ZGB bezieht sich dabei 
sowohl auf die Erben als auch auf den Erbgang (Art. 15 Abs. 2 SchlT 
ZGB), gilt demnach für beide Abteilungen des Erbrechts des ZGB und 

 126 Eggel/Gerster, S. 113.
 127 Näher Eggel/Gerster, S. 113. Zum Ganzen auch Lutz Sciamanna, S. 330.
 128 OFK-Minnig, N 5 zu Art. 523 ZGB.
 129 Zu alledem Botschaft Erbrecht, S. 5885.
 130 Zum Ganzen Wolf/Dorjee-Good, S. 20, m. w. H. namentlich auf die Bot-
schaft Erbrecht, S. 5870 f.
 131 Wolf/Genna, SPR IV/1, S. 49; BSK-Breitschmid, N 1 zu Art. 15/16 SchlT 
ZGB.
 132 Lutz Sciamanna, S. 326 f.
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folglich für das gesamte Erbrecht.133 Das zum Zeitpunkt des Ablebens 
des Erblassers geltende Recht ist somit namentlich massgebend für 
die Erbeneigenschaft, die Pflichtteile bzw. die verfügbare Quote und 
ebenso für die Abwicklung des Erbganges.134 Die übergangsrechtliche 
Ordnung gilt im Weiteren auch unabhängig davon, ob die gesetzliche 
Erbfolge eintritt oder ob vor dem Inkrafttreten des neuen Rechts eine 
Verfügung von Todes wegen – sei es eine letztwillige Verfügung oder 
ein Erbvertrag – errichtet worden ist.135, 136

Für Verfügungen von Todes wegen ist sodann Art. 16 SchlT ZGB 
zu beachten. Gemäss Art. 16 Abs. 3 SchlT ZGB richtet sich dabei die 
Anfechtung einer Verfügung mortis causa wegen Überschreitung der 
Verfügungsfreiheit oder wegen der Art der Verfügung nach den Be-
stimmungen des neuen Rechts, wenn der Erblasser nach dessen In-
krafttreten gestorben ist. Demzufolge gilt für alle Erbfälle ab dem 
1. Januar 2023 das neue Pflichtteilsrecht, dies auch dann, wenn die 
Verfügung von Todes wegen noch unter dem alten Recht errichtet 
worden ist.137 

Art. 16 Abs. 3 SchlT ZGB ist namentlich in der Rechtsgeschäfts
planung zu beachten, und es sind die noch unter heutigem Recht er-
richteten Verfügungen von Todes wegen auch in übergangsrechtlicher 
Hinsicht klar und eindeutig abzufassen. Will die Erblasserin insbeson-
dere – wie es den Regelfall darstellen dürfte – von der mit der Revisi-
on geschaffenen erhöhten Verfügungsfreiheit Gebrauch machen, so ist 
die entsprechende Verfügung von Todes wegen schon heute offen und 
unmissverständlich zu formulieren, vorzugsweise unter expliziter Be-
zugnahme auf die am 1. Januar 2023 in Kraft tretende Rechtsänderung. 
Will die Erblasserin gegenteilig die künftig gegebene Verfügungsfrei-
heit nicht beanspruchen, sondern auf der Grundlage der heute geltenden 
Pflichtteile verfügen, so ist auch dies ausdrücklich anzuordnen. Fehlen 
entsprechende eindeutige Anordnungen bei altrechtlichen pflichtteils-
setzenden Verfügungen von Todes wegen, so ist es letztlich eine Aus-

 133 Wolf/Dorjee-Good, S. 20 f.
 134 Wolf/Genna, SPR IV/1, S. 49; BSK-Breitschmid, N 1 zu Art. 15/16 SchlT 
ZGB.
 135 Botschaft Erbrecht, S. 5870.
 136 Zum Ganzen auch schon Wolf/Dorjee-Good, S. 20 f.
 137 Zu alledem bereits Wolf/Dorjee-Good, S. 21.
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legungsfrage, ob die Erblasserin auf die Pflichtteilsregelung nach altem 
oder diejenige nach neuem Recht abstellen wollte.138

Besondere übergangsrechtliche Fragen können sich weiter 
ebenfalls bei den einzelnen revidierten Bestimmungen ergeben. Na-
mentlich der Fall ist dies im Zusammenhang mit dem Ehevertrag139 
und dem Erbvertrag.140, 141

IV. Schluss

Im Sinne eines ersten, naturgemäss bloss rein vorläufigen Fa-
zits – die Revision wird ab dem 1. Januar 2023 ihren Praxistest beste-
hen müssen – lässt sich an dieser Stelle kurz Folgendes festhalten:142

Die Revision führt mit der Abschaffung des Elternpflichtteils 
und der Reduktion des Nachkommenpflichtteils zu einer entsprechen-
den Erhöhung der erbrechtlichen Verfügungsfreiheit. Der Verlust des 
Pflichtteilsrechts bereits im Moment der Rechtshängigkeit des Schei-
dungsverfahrens dürfte einem zeitgemässen Verständnis des Ehegat-
tenerbrechts entsprechen. Das grundsätzliche Schenkungsverbot nach 
Abschluss eines Erbvertrags führt im Vergleich zum heutigen Recht 
gewissermassen zu einem Paradigmenwechsel. Die Reform bringt in 
verschiedenen heute umstrittenen Fragen eine Klärung und trägt inso-
fern zur Rechtssicherheit bei. Das neue Recht schafft freilich auch neue 
Unsicherheiten und damit in anderen Bereichen Rechtsunsicherheit. 

Mit Sicherheit steht fest, dass das neue Recht mehr Verfügungs
freiheit herstellt und damit dem Erblasser mehr Spielraum gewährt 
für die Berücksichtigung seiner individuellen Anliegen. Und auch 
abgesehen vom Pflichtteilsrecht bestehen künftighin allgemein mehr 
Gestaltungsmöglichkeiten zur Ausübung von Privatautonomie als 
unter dem heutigen Recht.

 138 Zum Ganzen näher und mit Formulierungsvorschlägen Wolf/Dorjee-Good, 
S. 21 ff.
 139 Dazu Wolf/Dorjee-Good, S. 67 f.
 140 Diesbezüglich ist namentlich auf nArt. 494 Abs. 3 ZGB hinzuweisen, der auch 
auf bereits unter bisherigem Recht abgeschlossene Erbverträge anwendbar sein soll; 
vgl. dazu III. 7.2 hievor.
 141 Wolf/Dorjee-Good, S. 21, mit Hinweisen in Fn. 91.
 142 Siehe dazu auch schon Wolf/Dorjee-Good, S. 77 f.
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